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Sitzungskalender Juni 2023

Donnerstag, 22.06.2023:
Sitzung des Ausschusses für Krankenhausangelegenheiten und 
Gesundheitsfürsorge

Freitag, 23.06.2023:
Sitzung des Kreisausschusses

Mittwoch, 28.06.2023:
Sitzung des Schulausschusses

Donnerstag, 29.06.2023:
Sitzung des Bauausschusses

Freitag, 30.06.2023:
Sitzung des Kreistages

Aktuelle Informationen bzw. Änderungen finden Sie unter:
www.erlangen-hoechstadt.de/verwaltung/sitzungsinformationen/
sitzungskalender

Sanierung der Trinkwasserfernleitung Rannalei-
tung im Abschnitt Behringersdorf West, Gemeinde 
Schwaig b. Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land 
und gemeindefreies Gebiet Erlenstegener Forst, 
Landkreis Erlangen-Höchstadt

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg hat 
beim Landratsamt Nürnberger Land die Planfeststellung für das im 
Betreff genannte Vorhaben beantragt.

Der zur Erneuerung vorgesehene Abschnitt wurde 1912 fertiggestellt 
und bedarf einer Sanierung bzw. Erneuerung. Das zu erneuernde 
Teilstück der Trinkwasserfernleitung Ranna hat eine Länge von ca. 
1.300 m. Die Maßnahme beginnt innerorts ca. 150 m östlich der Ein-
mündung Rainwiesenweg und endet östlich der Auffahrt zur Auto-
bahn A3. Sie kommt im Grünstreifen zwischen B14/Norisstraße und 
Radweg zum Liegen. Die Maßnahme erfolgt auf einer Strecke von 
ca. 1.150 m parallel zur vorhandenen Leitung sowie auf ca. 160 m 
trassengleich mit der bestehenden Leitung. Daneben sind die Verle-
gung eines Multi-Rohrverbands für Energie-, Informations- und Steu-
erkabel, Neubau eines Mess-Schachts mit teilweisem Rückbau des 
alten Mess-Schachts und Verdämmung der verbleibenden Altleitung 
geplant. Die Gesamtdauer aller Maßnahmen ist mit ca. 13 Monaten 
veranschlagt.

Rechtsgrundlage der Genehmigungspflicht ist § 65 UVPG. Die allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG erbrachte, dass keine 
relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Auf die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird deshalb verzichtet. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
Weitere Informationen hierzu sind im UVP-Portal unter www.uvp-
verbund.de/startseite abrufbar oder können im Landrats amt Nürn-
berger Land eingesehen werden.
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Die maßgeblichen Unterlagen, aus denen sich Art und Umfang des 
Unternehmens ergeben, liegen in der Zeit

vom 19.06.2023 bis 19.07.2023

bei der Gemeinde Schwaig b. Nürnberg, Gartenstr. 1, 90571 
Schwaig b. Nürnberg, Zimmer 21, DG, 

beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Schloßberg 10, 91315 
Höchstadt a.d. Aisch, Zimmer 205, 2.OG sowie

beim Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 1, 91207 
Lauf a.d. Pegnitz, Zimmer Nr. 233, 2.OG,

jeweils zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsicht auf.

Einwendungen gegen das Vorhaben sind zur Vermeidung des Aus-
schlusses spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei den auslegenden 
Stellen zu erheben.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat das Landratsamt Nürnberger 
Land die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und 
die Stellungnahmen zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den 
Behörden, den Betroffenen, sowie den Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, zu erörtern.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden.

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzuneh-
men, können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, vom 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrich-
tigt werden.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch 
eine öffentliche Bekanntgabe ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann zusammen mit den für das 
Vorhaben maßgeblichen Unterlagen im Internet unter www.nuern-
berger-land.de / Serviceleistungen / Bauen und Wohnen / Wasser und 
Gewässer / Wasserrechtliche Verfahren eingesehen werden.

Lauf a.d. Pegnitz, 26.05.2023

Zimmermann
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Zusätzliche Bürgersprechstunden des Landrats-
amtes Erlangen-Höchstadt

Die Amtstage des Bauamtes und des Amtes für Kinder, Jugend und 
Familie finden nur nach vorheriger Vereinbarung statt. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger möchten sich bitte rechtzeitig vorher zur Ter-
minvereinbarung telefonisch mit den örtlichen Verwaltungen bzw. 
mit dem Landratsamt in Verbindung setzen.
Die Bürgersprechstunden des Sozialen Beratungsdienstes des 
Gesundheitsamtes in Baiersdorf, Eckental, Heroldsberg und Herzo-
genaurach finden nur nach vorheriger Vereinbarung statt. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger möchten sich bitte rechtzeitig vorher 
zur Terminvereinbarung mit dem Staatlichen Gesundheitsamt in Ver-
bindung setzen.

Sucht- und Schwangerenberatung
Der Soziale Beratungsdienst des Gesundheitsamtes bietet jeden 
Dienstag- und Donnerstagvormittag Beratungsgespräche an. Um 
vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten, Tel. 09193 20-2205.

Drogen- und Suchtberatung der Stadt Erlangen
Die Drogen- und Suchtberatung der Stadt Erlangen bietet im Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt, Schloßberg 
10, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, in den Räumlichkeiten des Staat-
lichen Gesundheitsamtes Beratung von Betroffenen / Angehörigen 
bei Suchtproblemen (Alkohol, Drogen, Spielsucht) an. Donnerstag 
13:00 – 17:00 Uhr und Freitag 08:00 – 12:00 Uhr nach Terminver-
einbarung unter Tel. 09193 20-2205 (Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, 
zusätzlich Do. 14:00 – 18:00 Uhr).

Behindertenbeauftragter
Herr Jürgen Ganzmann, Behindertenbeauftragter im und für den 
Landkreis Erlangen-Höchstadt, informiert und berät zum Thema Bar-
rierefreiheit und kümmert sich um die Anliegen von Menschen mit 
Behinderungen. Sprechstunden führt Herr Jürgen Ganzmann nach 
telefonischer Vereinbarung durch, Tel. 09131 803-1337.


